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mit öffentlichen Bekanntmachungen und sonstigen amtlichen Mitteilungen (amtlicher Teil) 
und einem örtl ichen Nachrichten- und Veranstaltungsteil  (nichtamtlicher Teil) 
 
12. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 13. Juli 2006  

 

INHALT 
 

Amtlicher Teil  

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst: 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-65 "Willicher Str./Dammstraße/Viersener Straße", Stadtteil St. Tönis; 
hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

S. 68 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst: 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-66 "Wilhelmplatz", Stadtteil St. Tönis; hier: Aufstellungsbeschluss 

S. 69 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-65 "Pastorswall", Stadtteil St. Tönis; hier: Aufstellungsbeschluss 

S. 70 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-10 "Südstraße" 1. Änderung der 2. Änderung, Stadtteil St. Tönis,  
hier: Satzungsbeschluss 

S. 71 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-17 4. Teil "Gewerbegebiet Tempelshof, Nord" 1. Änderung, Stadtteil 
St. Tönis, hier: Satzungsbeschluss 

S. 73 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-59 "Benrader Straße/Mühlenstraße", Stadtteil St. Tönis, hier: Sat-
zungsbeschluss 

S. 75 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-59a "Maysweg/Krefelder Eisenbahn", Stadtteil St. Tönis, hier: Sat-
zungsbeschluss 

S. 77 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
Aufstellung des Bebauungsplanes Vo-38 "Innenstadtentwicklung Vorst", Stadtteil Vorst, hier: Satzungsbe-
schluss 

S. 79 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-60 "Groß Lind", Stadtteil St. Tönis, hier: Satzungsbeschluss 

S. 81 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-16, 2. Teil "Friedrichstraße/Schelthofer Straße" 2. vereinfachte Ände-
rung, Stadtteil St. Tönis, hier: Satzungsbeschluss 

 

  S. 83 

Nr. 13
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-37 "Auf dem Haspel/Biwak" 1. vereinfachte Änderung, Stadtteil 
St. Tönis, hier: Satzungsbeschluss 

S. 85 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Tönisvorst; Genehmigung und Wirksamkeit gemäß § 6 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. 
geltenden Fassung 

S. 87 

Nichtamtlicher Teil  

Impressum und Bestellschein S. 100 
 
 
 
Amtlicher Teil: 
 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-65 "Willicher Str./Dammstraße/Viersener Straße", Stadtteil St. Tönis; 
hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
Der am 09.03.2005 vom Planungsausschuss gefasste Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Tö-65 "Willicher 
Straße/Dammstraße/Viersener Straße" wird gemäß § 1 (8) des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der z. Zt. geltenden Fassung aufgehoben. 
 
Tönisvorst, den 07.07.2006 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Schmitz 
Beigeordnete 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 12/Nr. 13/S.68 
--------- 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-66 "Wilhelmplatz", Stadtteil St. Tönis; 
hier: Aufstellungsbeschluss 
 
Der Planungsausschuss der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 18.05.2006 gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der z. Zt. geltenden Fassung 
den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-66 "Wilhelmplatz" gefasst. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Tö-66 "Wilhelmplatz" ergibt sich aus dem u.a. Kartenausschnitt. 
 

 
Abgrenzung des Bebauungsplanes Tö-66 "Wilhelmplatz" 

 
Der Bebauungsplan Tö-66 "Wilhelmplatz" hat das Ziel, den Bereich Willicher Straße, Wilhelmplatz, Benrader Straße städte-
baulich und verkehrlich neu zu ordnen und zu entwickeln. 
 
 
 
 
Tönisvorst, den 07.07.2006 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Schmitz 
Beigeordnete 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 12/Nr. 13/S. 69 
--------- 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-65 "Pastorswall", Stadtteil St. Tönis; 
hier: Aufstellungsbeschluss 
 
Der Planungsausschuss der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 18.05.2006 gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der z. Zt. geltenden Fassung 
den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-65 "Pastorswall" gefasst. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Tö-65 "Pastorswall" ergibt sich aus dem u.a. Kartenausschnitt. 
 

 
Abgrenzung des Bebauungsplanes Tö-65 "Pastorswall" 

 
Der Bebauungsplan Tö-65 "Pastorswall" hat das Ziel, die Grünfläche Pastorswall planungsrechtlich zu erhalten und den 
Bebauungsplan Nr. 2 C-D abzulösen. 
 
 
 
 
Tönisvorst, den 07.07.2006 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Schmitz  
Beigeordnete 
 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 12/Nr. 13/S. 70 
--------- 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-10 "Südstraße" 1. Änderung der 2. Änderung, Stadtteil St. Tönis 
hier: Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 20.06.2006 die Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-10 "Südstraße" 1. Änderung der 2. 
Änderung gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. 
Zt. geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der z.Zt. geltenden Fassung, als 
Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tö-10 "Südstraße" 1. Änderung der 2. Änderung ist im nachstehenden Kartenaus-
schnitt gekennzeichnet. 
 

 
Bebauungsplan Tö-10 "Südstraße" 1. Änderung der 2. Änderung 

 
 
Der Bebauungsplan Tö-10 "Südstraße" 1. Änderung der 2. Änderung tritt mit Ablauf des Erscheinungstages des Tönisvorster 
Amtsblattes, in dem diese Bekanntmachung veröffentlicht wird, in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Tö-10 "Südstraße" 1. Änderung der 2. Änderung wird einschließlich Begründung beim Team für Umwelt 
und Planung im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4, während der Öffnungszeiten (montags bis 
mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie frei-
tags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes Tö-10 "Süd-
straße" 1. Änderung der 2. Änderung und der dazugehörigen Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Hinweise: 
 
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Tönisvorst 

unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann der Entschädi-

gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit de-
ren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 20.06.2006 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Tö-10 "Südstraße" 1. Änderung der 
2. Änderung, Ort und Zeit, in der der Bebauungsplan Tö-10 "Südstraße" 1. Änderung der 2. Änderung zur Einsichtnahme be-
reitgehalten wird und die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
 
Tönisvorst, den 05.07.2006 
 
 
 
gez. Schwarz 
Bürgermeister 
 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 12/Nr. 13/S. 71 
--------- 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-17 4. Teil "Gewerbegebiet Tempelshof, Nord" 1. Änderung, Stadtteil St. Tönis 
hier: Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 20.06.2006 die Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-17 4. Teil "Gewerbegebiet Tempels-
hof, Nord" 1. Änderung gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der z.Zt. 
geltenden Fassung, als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tö-17 4. Teil "Gewerbegebiet Tempelshof, Nord" 1. Änderung ist im nachstehen-
den Kartenausschnitt gekennzeichnet. 
 

 
Bebauungsplan Tö-17 4. Teil "Gewerbegebiet Tempelshof, Nord" 1. Änderung 

 
 
Der Bebauungsplan Tö-17 4. Teil "Gewerbegebiet Tempelshof, Nord" 1. Änderung tritt mit Ablauf des Erscheinungstages des 
Tönisvorster Amtsblattes, in dem diese Bekanntmachung veröffentlicht wird, in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Tö-17 4. Teil "Gewerbegebiet Tempelshof, Nord" 1. Änderung wird einschließlich Begründung beim 
Team für Umwelt und Planung im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4, während der Öffnungszei-
ten (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 
16.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungs-
planes Tö-17 4. Teil "Gewerbegebiet Tempelshof, Nord" 1. Änderung und der dazugehörigen Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt. 
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Hinweise: 
 
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Tönisvorst 

unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann der Entschädi-

gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit de-
ren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 20.06.2006 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Tö-17 4. Teil "Gewerbegebiet 
Tempelshof, Nord" 1. Änderung, Ort und Zeit, in der der Bebauungsplan Tö-17 4. Teil "Gewerbegebiet Tempelshof, Nord" 1. 
Änderung zur Einsichtnahme bereitgehalten wird und die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW er-
forderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
 
Tönisvorst, den 06.07.2006 
 
 
 
gez. Schwarz 
Bürgermeister 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 12/Nr. 13/S. 73 
--------- 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 

 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-59 "Benrader Straße/Mühlenstraße", Stadtteil St. Tönis 
hier: Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 20.06.2006 die Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-59 "Benrader Straße/Mühlenstraße" 
gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. gelten-
den Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der z.Zt. geltenden Fassung, als Satzung be-
schlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tö-59 "Benrader Straße/Mühlenstraße" ist im nachstehenden Kartenausschnitt 
gekennzeichnet. 
 

 
Bebauungsplan Tö-59 "Benrader Straße/Mühlenstraße" 

 
 
Der Bebauungsplan Tö-59 "Benrader Straße/Mühlenstraße" tritt mit Ablauf des Erscheinungstages des Tönisvorster Amtsblat-
tes, in dem diese Bekanntmachung veröffentlicht wird, in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Tö-59 "Benrader Straße/Mühlenstraße" wird einschließlich Begründung beim Team für Umwelt und Pla-
nung im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4, während der Öffnungszeiten (montags bis mittwochs 
von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.30 
Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes Tö-59 "Benrader Stra-
ße/Mühlenstraße" und der dazugehörigen Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Hinweise: 
 
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Tönisvorst un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann der Entschädi-

gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit de-
ren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 20.06.2006 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Tö-59 "Benrader Stra-
ße/Mühlenstraße", Ort und Zeit, in der der Bebauungsplan Tö-59 "Benrader Straße/Mühlenstraße" zur Einsichtnahme bereit-
gehalten wird und die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
 
Tönisvorst, den 06.07.2006 
 
 
 
gez. Schwarz 
Bürgermeister 
 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 12/Nr. 13/S. 75 
--------- 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 

 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-59a "Maysweg/Krefelder Eisenbahn", Stadtteil St. Tönis 
hier: Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 20.06.2006 die Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-59a "Maysweg/Krefelder Eisen-
bahn" gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. 
geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der z.Zt. geltenden Fassung, als Satzung 
beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tö-59a "Maysweg/Krefelder Eisenbahn" ist im nachstehenden Kartenausschnitt 
gekennzeichnet. 
 

 
Bebauungsplan Tö-59a "Maysweg/Krefelder Eisenbahn" 

 
 
Der Bebauungsplan Tö-59a "Maysweg/Krefelder Eisenbahn" tritt mit Ablauf des Erscheinungstages des Tönisvorster Amts-
blattes, in dem diese Bekanntmachung veröffentlicht wird, in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Tö-59a "Maysweg/Krefelder Eisenbahn" wird einschließlich Begründung beim Team für Umwelt und 
Planung im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4, während der Öffnungszeiten (montags bis mitt-
wochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes Tö-59a "Mays-
weg/Krefelder Eisenbahn" und der dazugehörigen Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Hinweise: 
 
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Tönisvorst un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann der Entschädi-

gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit de-
ren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 20.06.2006 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Tö-59a "Maysweg/Krefelder Ei-
senbahn", Ort und Zeit, in der der Bebauungsplan Tö-59a "Maysweg/Krefelder Eisenbahn" zur Einsichtnahme bereitgehalten 
wird und die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
 
Tönisvorst, den 06.07.2006 
 
 
 
gez. Schwarz 
Bürgermeister 
 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 12/Nr. 13/S. 77 
--------- 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Vo-38 "Innenstadtentwicklung Vorst", Stadtteil Vorst 
hier: Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 20.06.2006 die Aufstellung des Bebauungsplanes Vo-38 "Innenstadtentwicklung Vorst" 
gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. gelten-
den Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der z.Zt. geltenden Fassung, als Satzung be-
schlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Vo-38 "Innenstadtentwicklung Vorst" ist im nachstehenden Kartenausschnitt ge-
kennzeichnet. 
 

 
Bebauungsplan Vo-38 "Innenstadtentwicklung Vorst" 

 
 
Der Bebauungsplan Vo-38 "Innenstadtentwicklung Vorst" tritt mit Ablauf des Erscheinungstages des Tönisvorster Amtsblat-
tes, in dem diese Bekanntmachung veröffentlicht wird, in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Vo-38 "Innenstadtentwicklung Vorst" wird einschließlich Begründung beim Team für Umwelt und Pla-
nung im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4, während der Öffnungszeiten (montags bis mittwochs 
von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.30 
Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes Vo-38 "Innenstadtentwick-
lung Vorst" und der dazugehörigen Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Hinweise: 
 
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Tönisvorst un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann der Entschädi-

gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit de-
ren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 20.06.2006 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Vo-38 "Innenstadtentwicklung 
Vorst", Ort und Zeit, in der der Bebauungsplan Vo-38 "Innenstadtentwicklung Vorst" zur Einsichtnahme bereitgehalten wird 
und die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
 
Tönisvorst, den 06.07.2006 
 
 
 
gez. Schwarz 
Bürgermeister 
 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 12/Nr. 13/S. 79 
--------- 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-60 "Groß Lind", Stadtteil St. Tönis 
hier: Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 20.06.2006 die Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-60 "Groß Lind" gemäß § 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. geltenden Fassung, in 
Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der z.Zt. geltenden Fassung, als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tö-60 "Groß Lind" ist im nachstehenden Kartenausschnitt gekennzeichnet. 
 

 
Bebauungsplan Tö-60 "Groß Lind" 

 
Der Bebauungsplan Tö-60 "Groß Lind" tritt mit Ablauf des Erscheinungstages des Tönisvorster Amtsblattes, in dem diese 
Bekanntmachung veröffentlicht wird, in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Tö-60 "Groß Lind" wird einschließlich Begründung beim Team für Umwelt und Planung im Verwal-
tungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4, während der Öffnungszeiten (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 
12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes Tö-60 "Groß Lind" und der dazuge-
hörigen Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Hinweise: 
 
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Tönisvorst un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann der Entschädi-

gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit de-
ren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 20.06.2006 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Tö-60 "Groß Lind", Ort und Zeit, 
in der der Bebauungsplan Tö-60 "Groß Lind" zur Einsichtnahme bereitgehalten wird und die aufgrund des Baugesetzbuches 
und der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
 
Tönisvorst, den 06.07.2006 
 
 
 
gez. Schwarz 
Bürgermeister 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 12/Nr. 13/S. 81 
--------- 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-16, 2. Teil "Friedrichstraße/Schelthofer Straße" 2. vereinfachte Änderung, Stadt-
teil St. Tönis 
hier: Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 20.06.2006 die Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-16, 2. Teil "Friedrichstra-
ße/Schelthofer Straße" 2. vereinfachte Änderung gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
NW, in der z.Zt. geltenden Fassung, als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tö-16, 2. Teil "Friedrichstraße/Schelthofer Straße" 2. vereinfachte Änderung ist im 
nachstehenden Kartenausschnitt gekennzeichnet. 
 

 
Bebauungsplan Tö-16, 2. Teil "Friedrichstraße/Schelthofer Straße" 2. vereinfachte Änderung 

 
Der Bebauungsplan Tö-16, 2. Teil "Friedrichstraße/Schelthofer Straße" 2. vereinfachte Änderung tritt mit Ablauf des Erschei-
nungstages des Tönisvorster Amtsblattes, in dem diese Bekanntmachung veröffentlicht wird, in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Tö-16, 2. Teil "Friedrichstraße/Schelthofer Straße" 2. vereinfachte Änderung wird einschließlich Begrün-
dung beim Team für Umwelt und Planung im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4, während der 
Öffnungszeiten (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt 
des Bebauungsplanes Tö-16, 2. Teil "Friedrichstraße/Schelthofer Straße" 2. vereinfachte Änderung und der dazugehörigen 
Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Hinweise: 
 
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Tönisvorst un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann der Entschädi-

gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit de-
ren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 20.06.2006 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Tö-16, 2. Teil "Friedrichstra-
ße/Schelthofer Straße" 2. vereinfachte Änderung, Ort und Zeit, in der der Bebauungsplan Tö-16, 2. Teil "Friedrichstra-
ße/Schelthofer Straße" 2. vereinfachte Änderung zur Einsichtnahme bereitgehalten wird und die aufgrund des Baugesetzbuches 
und der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
 
Tönisvorst, den 06.07.2006 
 
 
 
gez. Schwarz 
Bürgermeister 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 12/Nr. 13/S. 83 
--------- 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-37 "Auf dem Haspel/Biwak" 1. vereinfachte Änderung, Stadtteil St. Tönis 
hier: Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 20.06.2006 die Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-37 "Auf dem Haspel/Biwak" 1. 
vereinfachte Änderung gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der z.Zt. 
geltenden Fassung, als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tö-37 "Auf dem Haspel/Biwak" 1. vereinfachte Änderung ist im nachstehenden 
Kartenausschnitt gekennzeichnet. 
 

 
Bebauungsplan Tö-37 "Auf dem Haspel/Biwak" 1. vereinfachte Änderung 

 
 
Der Bebauungsplan Tö-37 "Auf dem Haspel/Biwak" 1. vereinfachte Änderung tritt mit Ablauf des Erscheinungstages des 
Tönisvorster Amtsblattes, in dem diese Bekanntmachung veröffentlicht wird, in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Tö-37 "Auf dem Haspel/Biwak" 1. vereinfachte Änderung wird einschließlich Begründung beim Team für 
Umwelt und Planung im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4, während der Öffnungszeiten (mon-
tags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes Tö-37 
"Auf dem Haspel/Biwak" 1. vereinfachte Änderung und der dazugehörigen Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Hinweise: 
 
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Tönisvorst un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann der Entschädi-

gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit de-
ren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 20.06.2006 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Tö-37 "Auf dem Haspel/Biwak" 1. 
vereinfachte Änderung, Ort und Zeit, in der der Bebauungsplan Tö-37 "Auf dem Haspel/Biwak" 1. vereinfachte Änderung zur 
Einsichtnahme bereitgehalten wird und die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hin-
weise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
 
Tönisvorst, den 06.07.2006 
 
 
 
gez. Schwarz 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Tönisvorst; 
Genehmigung und Wirksamkeit gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. geltenden Fassung 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Tönisvorst wie folgt geneh-
migt: 
 
 "Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) genehmige ich den vom Rat der Stadt Tönisvorst am 15.12.2005 beschlossene 

Flächennutzungsplan der Stadt Tönisvorst. 
 
 Düsseldorf, den 02.06.2006 
 Bezirksregierung Düsseldorf 
 Az.: 35.2-11.24 (Tön-FNP-Neu)06 
 Im Auftrag: 
    (DS) 
 gez. Dreißigacker" 
 
 
 
Mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes der Stadt Tönisvorst, in dem diese Bekanntmachung veröffentlicht wird, 
wird die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches wirksam. 
 
Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wird einschl. dazugehörigem Erläuterungsbericht beim Team für Umwelt und 
Planung im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4, während der Öffnungszeiten (montags bis mitt-
wochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt der Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften und 
 2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jah-

ren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Tönisvorst unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann der Entschädi-

gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
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3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2000 (GV.NRW.S. 
245), kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses 
Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit deren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) diese Flächennutzungsplanänderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Flächennutzungsplanänderung vorher beanstandet, 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die von der Bezirksregierung Düsseldorf am 02.06.2006, Az.: 35.2-11.24 (Tön-FNP-Neu)06, erteilte Genehmigung der Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplanes, Ort und Zeit, in der der Plan und Erläuterungsbericht zur Einsichtnahme bereitgehalten 
wird, sowie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffent-
lich bekanntgemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
 
 
Tönisvorst, den 07.07.2006 
 
 
 
gez. Schwarz 
Bürgermeister 
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Nichtamtlicher Teil: 
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Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das
Amtsblatt ist kostenlos und kann via E-Mail ent-
sprechend kostenlos zugeschickt werden. So liegt
auch das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos
zur Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus
(Auslegestellen siehe rechte Spalte). Die Kosten-
pauschale für das Jahresabonnement umfasst
lediglich das Porto. Wer das Amtsblatt via E-Mail
erhalten möchte: einfach an info@toenisvorst.de
schreiben. 

Impressum :  
 
Herausgeber:  
Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
- Hauptamt -  
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174/167 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 380 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 21,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muß zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
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Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
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St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20 a 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hochstr. 28 
Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Mühlenstr. 49 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Deutsche Bank, Filiale Tönisvorst, Hochstraße 5 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Kindergarten Dellstr. 41 

Hiermit bestelle ich das Tönisvorster
 Amtsblatt  

in einer Zahl von  ________ Exemplaren im Jahresabonnement 

ab sofort  /  ab dem __________________ 
 

 dauerhaft (bei jährl. Kündigung) 
 für die Dauer nur 1 Jahres 

  
zum Jahresbezugspreis von 21,-- €.    
 
Tönisvorst, den ___________________   ___________________________________ 
        (Unterschrift) 

Zustellanschrift : 

Name/Vorname : _________________________________________________ 

Straße  : _________________________________________________ 

Ort  : _________________________________________________

 

An den 
Bürgermeister 
-  Hauptamt - 
Bahnstraße 15 
 
47918  Tönisvorst 


